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Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- 
und forstwirtschaftlicher Betriebe (Grundstückverkehrsgesetz - GrdstVG) 
 
§ 19 GrdstVG  
Die Genehmigungsbehörde hat vor der Entscheidung über einen Genehmigungsantrag die 
auf Grund des § 32 Abs. 3 des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in 
Landwirtschaftssachen bestimmte land- und forstwirtschaftliche Berufsvertretung zu hören. 
Das Nähere bestimmt die Landesregierung. 
 
Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen  
  
§ 32 LwVfG – Anhörung 
(1) In den Verfahren wegen Beanstandung eines Landpachtvertrages ist die nach 
Landesrecht zuständige Behörde, in den Verfahren wegen Genehmigung einer 
rechtsgeschäftlichen Veräußerung die Genehmigungsbehörde und die land- und 
forstwirtschaftliche Berufsvertretung zu hören und zu einer mündlichen Verhandlung zu 
laden. 
(2) Soweit nach Absatz 1 die Landwirtschaftsbehörde oder die Genehmigungsbehörde zu 
hören ist, sind ihr die Entscheidungen in der Hauptsache bekannt zu geben. Die der 
Landwirtschaftsbehörde oder Genehmigungsbehörde übergeordnete Behörde ist insoweit 
berechtigt, gegen diese Entscheidungen die Beschwerde und die Rechtsbeschwerde zu 
erheben. Erhebt sie eine solche Beschwerde, so gilt sie als Beteiligte. 
(3) Die Landesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung, welche Organisationen als land- 
und forstwirtschaftliche Berufsvertretungen gelten.  
 
Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Beteiligung der land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsvertretung in gerichtlichen Verfahren in 
Landwirtschaftssachen und in Verfahren zur Ländlichen Neuordnung 
Vom 17. März 1994 
 
Aufgrund von 
1. § 32 Abs. 3 des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen vom 
21. Juli 1953 (BGBl. I S. 667), zuletzt geändert durch Artikel 7 Abs. 22 des Rechtspflege-
Vereinfachungsgesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2847), 
2. § 109 Satz 2 des Flurbereinigungsgesetzes ( FlurbG ) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch § 81 des 
Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände ( Wasserverbandsgesetz – WVG ) vom 12. 
Februar 1991 (BGBl. I S. 405), wird verordnet: 
§ 1 
(1) Landwirtschaftliche Berufsvertretung im Sinne des Gesetzes über das gerichtliche 
Verfahren in Landwirtschaftssachen sind im Freistaat Sachsen der Sächsische 
Landesbauernverband e.V. und der Verband der privaten Landwirte und Grundeigentümer 
Sachsen e.V., nach deren Zusammenschluss der dann entstandene Verband. Soweit die 
Satzung eines der in Satz 1 bezeichneten Landesverbände oder des nach dem 
Zusammenschluss entstandenen Verbands die Bildung rechtlich selbständiger 
Kreisverbände zulässt, tritt an die Stelle des Landesverbands der jeweilige Kreisverband mit 
dem Tag seiner Eintragung im Vereinsregister. 
(2) Im Sinne des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen ist 
1. der Sächsische Waldbesitzerverband e. V. die forstwirtschaftliche Berufsvertretung und 
2. der Sächsische Landesfischereiverband e. V. die fischereiwirtschaftliche Berufsvertretung. 
(3) Für die Anhörung nach § 19 des Gesetzes über Maßnahmen zur Verbesserung der 
Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 
(Grundstücksverkehrsgesetz – GrdstVG ) vom 28. Juli 1961 (BGBl. I S. 1091), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Nr. 22 des Gesetzes über das Baugesetzbuch vom 8. Dezember 
1986 (BGBl. I S. 2191), gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 


